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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin! 
 

Sehr geehrter Gemeindebewohner! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Freitag, 11. Oktober 2019 
19.00 Uhr – Volksschule Mooskirchen, AULA 
 

 

Wir laden Sie ein, in angenehmer Umgebung einen netten Abend bei vielen 

interessanten Ausführungen zu erleben – mit unserem, dankenswert eh-

renamtlich arbeitenden Büchereiteam. 

Herzlich willkommen – gute Unterhaltung 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Winzerfest 2019 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Busbucht Schulzentrum – Verhalten der Verkehrsteilnehmer 
Die Busbucht bzw. Bus-Haltestelle bei unserem Schulzentrum erfordert tagtäglich – zumindest an Unterrichtstagen volle 

Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. 

Wir weisen deshalb wieder einmal auf die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung, wo es in § 24, Pkt e) folgende 

Bestimmung gibt: 

im Haltestellenbereich eines Massenbeförderungsmittels, das ist - sofern sich aus Bo-

denmarkierungen nichts anderes ergibt - der Bereich innerhalb von 15 m vor und 

nach den Haltestellentafeln, während der Betriebszeiten des Massenbeförderungs-

mittels, das Halten und Parken verboten. 
Ausnahme:  zum Ein- und Aussteigen darf man kurz halten; damit ist klar gestellt, dass das Parken, wie es 

tagtäglich geschieht, nicht gestattet ist! 
 

Die Busunternehmer und -lenker führen berechtigt Klage darüber, dass in den Haltestellenbereich einfahrende 

oder sich dort befindliche Privatfahrzeuge eine wesentliche BEHIINDERUNG und damit auch Gefährdung der 

Schüler darstellen.  
Wir laden Sie ein, diese Bestimmung ebenso zu beachten, wie die dort bestehenden Verbote auf Privatgrundstücken. 

„Guten Morgen Österreich“ 30.9. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sonntag, 13. Oktober 2019 Toller Erfolg unserer 
Feuerwehrkameraden 
In unserer letzten Ausgabe haben wir 

von der Teilnahme unserer Kamera-

den an den THL-Tagen in Rohr-

bach/Oberösterreich berichtet. 
Die Reise lohnte sich für  

Andreas Nocker, 

Clemens Schantl, 
Andreas Fuchsbíchler, 
Christoph Rothschedl, 
Stefan Fuchsbichler  
und 

Laura Fuchsbichler  
wahrlich. 
 

 
 

Mit der Höchstwertung 

GOLD  

kehrten sie in die Heimat zurück. Na-

türlich auch mit sehr vielen kamerad-

schaftlichen Eindrücken und stolz, das 

ungemein schwierige Szenario (der zu 

beübende Unfall wurde vor Ort zuge-

lost) in ein wenig mehr als 20 Minuten 
bestmöglich abarbeiten zu können. 

Damit haben sie nicht nur für die stei-

rischen Feuerwehr-Aktiven (Bestlei-

tung aller Teilnehmer aus der Steier-

mark), sondern auch für unsere Lipiz-

zanerheimat (tüchtige Ehrenamtliche 

der FF Steinberg bei Ligist waren auch 

mit) einen großartigen Beweis des aus-

gezeichneten Könnens erbracht. 
 

 
 
 

Eine lange und intensive Übungsphase 

konnte so erfolgreich abgeschlossen wer-

den. Jetzt gelten viele Überlegungen den 

bevorstehenden großen Aufgaben 2021. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Heizkostenzuschuss 2019/2020   

 

Anträge auf Gewährung eines Heizkostenzuschusses können – ohne Rechtsanspruch – bis 20.12.2019 im 

MARKTGEMEINDEAMT MOOSKIRCHEN eingebracht werden. 
Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses ist, dass der/die Antragsteller/in zumindest seit 01.10.20198 den 

Hauptwohnsitz in der Steiermark hat. 

Wenn Mitbewohner/innen im Haushalt leben, welche für die Ermittlung der Fördergrenzen zu berücksichtigen sind, 

müssen auch die angeführten Mitbewohner/innen an der angegebenen Adresse seit 1.9.2019 ihren Hauptwohnsitz ha-
ben. 

Pro Haushalt kann EIN Ansuchen gestellt werden; Anträge können ab sofort bei uns im Marktgemeindeamt während 

der Parteienverkehrszeiten gestellt werden! 

Als Haushalt gilt eine in sich abgeschlossene Wohneinheit, die über einen eigenen Koch-, Schlaf- und Sanitärbereich 

verfügt. Das Erfordernis eines eigenen Sanitärbereiches entfällt, wenn sich der Wasseranschluss außerhalb der Wohnein-

heit befindet. 

Grundsätzlich keinen Anspruch auf Heizkostenzuschuss haben alle jene Personen, die einen Anspruch auf die Wohnbei-

hilfe „Neu“ haben (Hauptmietvertrag). 

Das Einkommen der Antragsteller/in darf folgende Grenzen nicht übersteigen (Achtung: bei 14 Gehältern auf Netto-

Jahreseinkommen umrechnen und durch 12 dividieren!!):  
 

• 1-Personen-Haushalt €  1.259,00 
  

• Ehepaare und Haushaltsgemeinschaften 
 €  1.889,00 
 

• Für jedes Familienbeihilfe beziehende im Haushalt lebende Kind  € 378,00 
   

 

Nachweislich geleistete Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehegatten und Kinder gelten nicht als Einkommen. Die Einkommens-

grenzen gelten auch für jene Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind! Der Heizkostenzuschuss wird nur auf Antrag gewährt. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung des Zuschusses!. Die Höhe des Zuschusses beträgt € 120,-- für alle Heizanlagen, 

unabhängig von der Art der Befeuerung. 
 

Hinweise an alle Antragsteller:  

Wir übernehmen Dienste für das Land Steiermark, die uns nicht entschädigt werden. Die Gemeindebediensteten sind also 

kostenlose „Handlager“ der Landesregierung. Wir haben keinen Einfluss, ob/wann/wie der Antragsteller zu einem Zu-

schuss kommt. Wir geben auch keinerlei Auskünfte und ersuchen um Verständnis, dass Anträge nur jeweils am Montag 

(vormittags) und am Donnerstag (vor- und nachmittags) entgegen genommen werden. 
 

Raiffeisen-Spartage 2019 
 

 
In Ihrer RB-Bankstelle 

30. Oktober 2019, ab 14.30 Uhr:  Kinderschminken 
31. Oktober 2019:   Kastanien und Sturm 

Herbstfest der Winzer – sensatio-
nell; wir sagen „DANKE“ 
Die Veranstalter bedanken sich für wert-

volles Entgegenkommen aller Grundei-

gentümer und den zahlreichen Besuch. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Samstag, 26. Oktober 2019 
 

 

„Guten Morgen Österreich“ 
Hektische Betriebsamkeit herrschte vom frühen 

Sonntagnachmittag an, um die Veranstaltung gut 

vorbereiten und einer breiten Öffentlichkeit prä-
sentierten zu können. 

Stolz sind wir, dass alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter die Voraussetzungen und das menschli-

che Miteinander in Mooskirchen sehr gelobt ha-

ben. Das sei, so einer der Hauptverantwortlichen, 

wirklich außergewöhnlich. 

Ein Beweis mehr, dass sich die Arbeit der letzten 

Jahrzehnte und Jahre (Infrastruktur an Plätzen, 

mit Stromversorgung, WC-Anlagen, etc) wirklich 

lohnte. 
Die Moderatoren Eva Pölzl und Oliver Zeisberger 

haben namens aller Mitarbeiter vor Ort nicht nur 

das köstliche Frühstück („Danke“ an Petra Bäu-

chel und ihr Team), sondern auch die gute Stim-
mung am Montagmorgen positiv genannt. 
 

 
 

Ähnlich geäußert haben sich auch die Gäste der 
Veranstaltung bzw. die Mitwirkenden. 
 

 
 

Eine derart gute und noch dazu kostenlose Mög-

lichkeit in der österreichischen Öffentlichkeit 

„serviert“ zu werden, wird sich wohl so schnell 

nicht wieder bieten. 
 

 

Freitag, 22. November 2019 
Kartenvorbestellungen bei Wolfgang Maier 0699/15478060  

oder Peter Fließer – 0664 5485077 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Regelmäßig werden Produkte unseres heimischen Unternehmens 

„Gutes vom Bauernhof“, Familie ZACH als ausgezeichnet bewer-
tet: 
 

 

Verkehrsleiteinrichtungen, 
Leitpflöcke, Poller, …. 
Die Anbringung von Verkehrsleiteinrichtungen 

macht Sinn, weil sie der Verkehrssicherheit die-

nen. Aber auch zeigen, in welchen Bereichen bzw. 

an welchen Stellen Verkehrswege benützt wer-
den dürfen oder nicht. 

Erfordernisse – auch im Zusammenhang mit ge-

setzlichen Vorschriften – sind sehr genau festge-
legt und verpflichten Verkehrsteilnehmer, diese 

in aller Form zu beachten. 

Einschlägigen Bestimmungen ist nicht zu entneh-
men, dass eine Erlaubnis für Anrainer (oft im 

landwirtschaflichen Bereich) oder Verkehrsteil-

nehmer besteht, diese Einrichtungen kurz- oder 
längerfristig zu entfernen (aus welchem Anlass 

bzw. für welche Tätigkeit immer) oder an anderer 
Stelle anzubringen. Noch schlimmer, wenn sie 
gänzlich entfernt werden. 
Klar geregelt ist jedenfalls, dass jedes Hantieren 

an Verkehrsleiteinrichtungen durch Unbefugte ei-

nen strafbaren Tatbestand darstellt. 

Wir ersuchen, diese Bestimmungen jederzeit zu 

beachten. 
 

Gleiches gilt für das Offnen oder Wegschieben 

von Absperrungen, wie es am letzten Veranstal-

tungs-Wochenende wiederholt zu beobachten 

war. 

Einfach unverständlich. 

Störche am „Steghafner-Haus“ 
Seit 1952 kommen Störche in ihr Horst am Kamin des 
„Steghafner-Hauses“. Heuer, zwischen Feber und Au-

gust, wuchsen dort wieder einige Störche auf. 

Der höchste Punkt wurde gesucht, um einen guten 

Überblick zu haben, weiß Josef Haberl als immer be-

mühter Betreuer und Storchenkundiger. Vor allem um 

Futterstellen zu finden. 

Jedenfalls war es dringend notwendig, Reinigungsar-

beiten durchzuführen. Diese wurden von Josef Haberl 

unter Zuhilfenahme der Bezirks-Drehleiter in den letz-

ten Tagen vorgenommen; unglaublich, welche Materi-
almenge sich dort ansammelte.. Jetzt ist alles bereit 

für die „Ankunft 2020“. 

DANKE an Familie Hochstrasser für Entgegenkommen 

und Verständnis; an Josef Haberl für seine Umsicht 

und immer wertvolle Hilfe. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Landtags-Wahl 
Sonntag, 24.11.2019 
Bei dieser Wahl haben Sie mehrere 
Möglichkeiten, Ihr Wahlrecht in An-

spruch zu nehmen: 
 

a) 

„vorgezogener Wahltag“ 
Freitag, 15.11.2019 
17.00 bis 19.00 Uhr 
Marktgemeindeamt – Service-
stelle, ERDGESCHOSS 
 

b) 

Wahltag 
Sonntag, 24.11.2019 

Wahllokal: Volksschule M. 
Wahlzeit: 06.30-12.00 h 
 

c) 

Wahlkarte 
mittels Wahlkarte (Anträge auf Ausstel-

lung sind telefonisch nicht möglich) 
 

Alle sonst notwendigen Informatio-

nen erhalten Sie rechtzeitig und in 

gewohnter Weise per Post. 

Bitte bringen Sie den darin enthalte-
nen Abschnitt und einen Lichtbild-
ausweis zur Stimmabgabe mit. 
Das ist unbedingt erforderlich. 

Donnerstag, 25. Oktober 2019 –  
am Abend vor dem Nationalfeiertag  
Das diesjährige Konzert unseres Männergesangvereines findet entgegen der An-

kündigung bisher nicht in unserer TURNHALLE, sondern als „Kirchenkonzert“ in 

der Pfarrkirche Mooskirchen statt. 

Zur Mitwirkung haben sich die Herren Sänger erstklassige Solisten eingeladen. 

„Hören Sie sich das bitte an“: 
 

Wirbelsäulengymnastik in 
Mooskirchen  
 

immer Mittwochs von 20:00-
21:00 Uhr in der TURNHALLE 
MOOSKIRCHEN 

ab Mittwoch,  
16.10.2019 

von/mit Gabriele Hausegger  

Anmeldungen und Informationen er-
halten Sie unter 0664/4600427 oder 

gabriele.hausegger@aon.at 

 

DAMEN- 
Gesundheitsgymnastik 
in Mooskirchen  
 

ab  

Mittwoch,  
16.10.2019 
immer Mittwochs von 19:00-
20:00 Uhr in unserer TURNHALLE 
  

Mobilitäts-Verzicht: Kindergartenkinder machen’s vor 
Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche haben Kindergartenkinder sehr 

positive Beispiele für bzw. um den KLIMA- 

SCHUTZ erbracht und vorgelebt. Etwa 

„Verzicht auf’s Auto“, mit Rad oder  
zu Fuß zur Betreuung, eine Wanderung  

rund um Mooskirchen, Bewegung am  

Morgen, einige Stunden ohne elektrische  

Energie und vieles andere mehr;  

Jedenfalls wurden in vier Tagen mehr als  

500 Klima-Meilen (Gut-Punkte) mit  

Mobilitätsverzicht erreicht.  

Danke für diese tollen Bemühungen. 

 
mit dem „Pedibus nach Hause“ 



  


